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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1966

Norm

StPO §146

Rechtssatz

Die Überwachung des Briefverkehrs bzw die Anordnung der Beschlagnahme von an dritte Personen gerichteten

Postsendungen (hier: Verteidiger bzw Ehegattin des Beschuldigten) ist ohne Einschränkung auf die vom 9üchtigen

Beschuldigten abgesandten Sendungen unzulässig.
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